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Ortsteilrat Töttelstädt Erfurt, 24.02.2026 

OR TTS/002/2026  
 

Niederschrift 

der Sitzung des Ortsteilrates Töttelstädt am 23.02.2026 

 

Sitzungsort: 

 

Bürgerhaus, Bienstädter Tor 5, 99090 

Erfurt-Töttelstädt  

Beginn:  

 

18:10 Uhr 

Ende: 

 

18:45 Uhr 

Anwesende Mitglieder des Ortsteilrates: 

 

Siehe Anwesenheitsliste 

Abwesende Mitglieder des Ortsteilrates: 

 

Siehe Anwesenheitsliste 

Sitzungsleiter/in: Herr Müller 

Schriftführer/in: Frau Lange 

 

Tagesordnung: 

 

 I. Öffentlicher Teil Drucksachen-

Nummer 

 1. Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister  

 2. Änderungen zur Tagesordnung  

 3. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 

26.01.2026 

 

 4. Einwohnerfragestunde  

 5. Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR  

 5.1. Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 

der Ortsteilverfassung – Frühjahrsputz 

0423/26 

 6. Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des 

Stadtrates und von Ausschüssen 

 

 7. Vorberatung von Entscheidungsvorlagen des Stadtrates 

und von Ausschüssen 

 

 7.1. Mittelfristige Bedarfsplanung Kindertageseinrichtun-

gen/Kindertagespflege für den Zeitraum 2026 bis 2030 

0185/26 

 8. Beteiligung des Ortsteilrates  

 9. Ortsteilbezogene Themen  

 10. Informationen  
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 I. Öffentlicher Teil Drucksachen-

Nummer 

 

 1. Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister  

   

Der Ortsteilbürgermeister eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungs- und fristgemäße 

Ladung der Ortsteilratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 

26.01.2026 während der Sitzung zur Einsichtnahme in Umlauf gegeben wird. 

 

 2. Änderungen zur Tagesordnung  

   

Der Ortsteilbürgermeister stellt aufgrund von Dringlichkeit den Antrag auf Änderung der 

Tagesordnung. Folgender Tagungsordnungspunkt soll als Nachtrag zur Tagesordnung auf-

genommen werden: 

5.1 
Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung – Früh-

jahrsputz 

 

Beschluss: 

Die Dringlichkeit wird mit der zeitnahen Verwendung der Mittel begründet. Die Dringlich-

keit wird einstimmig bestätigt. Somit wird der Tagesordnung um den Punkt 5.1. erweitert. 

bestätigt mit Änderungen Ja 4  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

 3. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 

26.01.2026 

 

   

Zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates Töttelstädt werden keine Ein-

wendungen erhoben. 

 

Beschluss: 

Die Niederschrift der Ortsteilratssitzung vom 26.01.2026 wird bestätigt. 

bestätigt Ja 4  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

 4. Einwohnerfragestunde  

   

Der Bedarf einer Einwohnerfragestunde ist nicht gegeben. 

 

 5. Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR  

 5.1. Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 

der Ortsteilverfassung – Frühjahrsputz 

0423/26 

   

 

Beschluss: 

Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung (Anlage 5 zur 

Hauptsatzung der Erfurt) werden dem Ortsteilbürgermeister oder einem von ihm Beauf-

tragten finanzielle Mittel in Höhe von 150,00 EUR zur Verfügung gestellt. 
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Die Mittel dienen als Dankeschön für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie für deren 

Einsatz bei der Aktion „Frühjahrsputz“. Sie sind vorgesehen für die Bereitstellung von 

Grillgut, alkoholischen und alkoholfreien Getränken sowie für die Erstellung beziehungs-

weise den Druck von Flyern. 

 

Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist durch entsprechende Belege gemäß § 71 

ThürGemHV nachzuweisen. Die finanziellen Mittel können auch für bereits getätigte Aus-

gaben verwendet werden. 

 

Nicht verbrauchte Restmittel aus diesem Beschluss stehen für andere Beschlüsse wieder 

zur Verfügung. 

beschlossen Ja 4  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

 6. Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des 

Stadtrates und von Ausschüssen 

 

   

Es liegen keine dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen zur 

Behandlung im Ortsteilrat vor. 

 

 7. Vorberatung von Entscheidungsvorlagen des Stadtrates 

und von Ausschüssen 

 

 7.1. Mittelfristige Bedarfsplanung Kindertageseinrichtun-

gen/Kindertagespflege für den Zeitraum 2026 bis 2030 

0185/26 

   

Im Ortsteil Töttelstädt betrifft die Bedarfsplanung die Kindertagesstätte „Weißbach Spat-

zen“ in Trägerschaft des DRK Kreisverband Erfurt. Die Einrichtung ist derzeit für 30 Kinder 

ausgelegt. Nach aktuellem Stand besuchen jedoch nur noch vier Kinder die Kindertages-

stätte. Damit liegt die Auslastung deutlich unter der vorgesehenen Kapazität. 

Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, den Standort der Einrichtung zum 01.01.2027 an 

den Peter-Vischer-Weg (Kita 106) zu verlegen.  

Der Ortsteilrat Töttelstädt nimmt die dargestellten Entwicklungen sowie die geplanten 

Maßnahmen zur Kenntnis. Aufgrund der komplexen Abwägung zwischen dem Erhalt woh-

nortnaher Betreuung im Ortsteil und der Notwendigkeit einer bedarfsgerechten, wirt-

schaftlichen und qualitativ gesicherten Angebotsstruktur sieht sich der Ortsteilrat derzeit 

nicht in der Lage, eine zustimmende oder ablehnende Empfehlung auszusprechen. 

Aus diesem Grund wird zur Drucksache 0185/26 kein Votum abgegeben. 

 

Beschluss: 

Zur Drucksache 0185/26 – Mittelfristige Bedarfsplanung Kindertageseinrichtun-

gen/Kindertagespflege für den Zeitraum 2026 bis 2030 – wird durch den Ortsteilrat Töt-

telsädt kein Votum abgegeben. 

kein Votum  

 

 8. Beteiligung des Ortsteilrates  
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Es liegen keine Sachverhalte zur Beteiligung des Ortsteilrates vor. 

 

 9. Ortsteilbezogene Themen  

   

Im Rahmen einer internen Beratung der Vereine des Ortsteiles Töttelstädt wurde die zu-

künftige Verteilung der finanziellen Mittel aus der Ortsteilverfassung eingehend erörtert. 

Ziel der Diskussion war es, die vorhandenen Mittel transparent, bedarfsgerecht und im 

Sinne einer nachhaltigen Unterstützung des örtlichen Vereinslebens einzusetzen.  

 

Es wurde vorgeschlagen, einen Betrag in Höhe von 2.650,00 EUR aus § 4 Abs. 2 der Ortsteil-

verfassung in den § 4 Abs. 1 zu überführen, um die Vereinsarbeit gezielt zu unterstützen. 

Durch diese Umverteilung sollen vor allem größere Veranstaltungen sowie besondere Jubi-

läen finanziell abgesichert werden, da diese einen erheblichen organisatorischen und fi-

nanziellen Aufwand mit sich bringen und zugleich eine große Bedeutung für das gesell-

schaftliche Leben im Ortsteil haben. 

 

Die vorgesehene Mittelverteilung stellt sich wie folgt dar: 

 

Der SV Töttelstädt 1990 e.V. soll eine Zuwendung in Höhe von 2.000,00 EUR erhalten. Die 

Mittel dienen der Unterstützung des jährlich stattfindenden Sportfestes sowie der Weih-

nachtsfeier. Beide Veranstaltungen tragen wesentlich zur Förderung des Gemeinschaftsge-

fühls bei und bieten sowohl Kindern und Jugendlichen als auch Erwachsenen eine wichtige 

Plattform für sportliche Betätigung und geselliges Beisammensein. 

 

Dem Töttelstädter Karneval Club e.V. sind 3.000,00 EUR für die Durchführung seines Jubi-

läums vorgesehen. Das Karnevalsjubiläum stellt ein besonderes Ereignis im Veranstal-

tungskalender des Ortsteiles dar und würdigt das langjährige ehrenamtliche Engagement 

der Mitglieder. Die finanzielle Unterstützung soll dazu beitragen, ein würdiges Festpro-

gramm zu gestalten und die Tradition des Karnevals in Töttelstädt nachhaltig zu sichern. 

 

Ebenfalls 3.000,00 EUR sollen dem Kirmesverein Töttelstädt e.V. zur Verfügung gestellt 

werden. Die Kirmes ist ein zentraler Bestandteil des kulturellen Lebens im Ortsteil. Mit der 

Förderung wird die Organisation und Durchführung dieser traditionellen Veranstaltung 

unterstützt. 

 

Der Feuerwehrverein Töttelstädt e.V. soll eine Zuwendung in Höhe von 1.500,00 EUR erhal-

ten. Veranstaltungen und Projekte des Feuerwehrvereins tragen maßgeblich zur Sicherheit 

und zum Gemeinschaftsleben im Ortsteil bei. 

 

Für die Seniorenweihnachtsfeier werden 500,00 EUR bereitgestellt. Diese Veranstaltung 

ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Fürsorge im Ortsteil und bietet älteren Mitbürge-

rinnen und Mitbürgern eine festliche Gelegenheit zum Austausch und zur Begegnung in 

der Adventszeit. 

 

Nach der vorgesehenen Umverteilung verbleiben im § 4 Abs. 2 der Ortsteilverfassung noch 

5.000,00 EUR. Diese Mittel sind für kleinere bauliche Maßnahmen im Ortsteil vorgesehen. 
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Konkrete Vorschläge liegen derzeit noch nicht vor. Entsprechende Projektvorschläge sollen 

in einer der kommenden Sitzungen erarbeitet und beraten werden. 

 

Insgesamt verfolgt die geplante Mittelverteilung das Ziel, das vielfältige Vereinsleben in 

Töttelstädt weiterhin aktiv zu unterstützen, traditionelle Veranstaltungen zu sichern und 

zugleich Spielraum für zukünftige infrastrukturelle Verbesserungen zu erhalten. 

 

 10. Informationen  

   

Es liegen keine Informationen vor. 

 

 

  

 

gez. Silvio Müller gez. Heike Lange 

Ortsteilbürgermeister/in Schriftführer/in 
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